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Sehr geehrte Mitglieder, 

 

der Bundesrat hat am Freitag den 10.06. das sog. “Pflegebonusgesetz“ verabschiedet. Durch das 

Gesetz Beschäftigte in der Alten- und Langzeitpflege sowie Pflegerinnen und Pfleger aus 

Krankenhäusern begünstigt, die 2021 besonders viele Corona-Patienten behandelten, die beatmet 

werden mussten. Ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion, Bonuszahlungen auch für die Leistung der 

Medizinischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten vorzusehen, war bereits im Deutschen 

Bundestag gescheitert. 

Der Gesetzentwurf regelt jedoch nicht nur die beschriebenen Bonuszahlungen, er führt darüber 

hinaus auch eine dauerhafte Berechtigung für Apotheker ein, Grippeschutzimpfungen nach 

vorheriger Schulung und unter Nachweis geeigneter Räumlichkeiten anbieten zu dürfen. Die 

Gesetzesänderung hat der BDO-Vorstand zum Anlass genommen, beiliegenden Antragsentwurf zur 

Einbringung in die Delegiertenversammlungen der Landeszahnärztekammern zu formulieren. Darin 

wird die Einführung einer generellen Impfberechtigung gegen übertragbare Krankheiten für die 

Deutsche Zahnärzteschaft gefordert. 

Die Berufsbilder im Gesundheitswesen sind im Fluss. Die Pharmazeuten lobbyieren, um sich weitere 

Kompetenzen und Betätigungsfelder zu eröffnen. Der Gesetzgeber diskutiert die sog. Hilfsberufe 

durch eigene Kompetenzen (Stichwort: Substitution statt Delegation) und/oder teilweise 

Akademisierung aufzuwerten. Zugleich geraten Teile der Zahnärzteschaft durch gewerbliche Anbieter 

(z.B. Dr Smile) unter Druck. Der Vorstand ist der Auffassung, dass auch die Zahnärzteschaft beginnen 

sollte, zusätzliche Kompetenzen einzufordern um das Berufsbild zu erweitern. Dazu gehört auch eine 

dauerhafte Impfberechtigung gegen übertragbare Krankheiten. 

Der Vorstand würde es begrüßen, wenn der Antrag zur jeweils kommenden Delegiertenversammlung 

Ihrer Zahnärztekammer eingereicht würde. Zugleich möge bereits vor der Beratung für eine 

möglichst breite Unterstützung geworben werden. Es geht hierbei nicht um den vernachlässigbaren 

finanziellen Vorteil für die Zahnärzteschaft! Der Erwerb der Kompetenz und der Mehrwert für die 

Gesellschaft - Impflücken zu schließen - stehen im Vordergrund. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
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